
3700 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 29. Juni 1989 betreffend ein Bundesge

setz, mit dem Beträge und Wertgren7.en sowie damit 7.usammenhängende Re

gelungen des Zivilrechts und des Verfahrensrechts geändert werden (Erweiterte 

Wertgrenzen-Novelle 1989 - WGN 1989) 

Änderungen gegenüber dem Geset7.entwurf in 991 der Beilagen 

Der Nationalrat hat anläßlich der Beschlußfassung im Gegenstand gegenüber 

dem Geset7.entwurf in 991 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des 

Nationalrates, XVII. GP, folgende Änderungen beschlossen: 

1. Im Art. X hat die Z. 22 7.U lauten: 

"22. Nach dem § 500 wird folgender § 500a eingefügt: 

" 500a. In der Ausfertigung seiner Entscheidung kann das Berufungsgericht die 

Wiedergabe des Parteivorbringens und der tatsächlichen Entscheidungsgrund

lagen auf das beschränken, was 7.um Verständnis seiner Rechtsausführungen 

erforderlich ist. Soweit das Berufungsgericht die Rechtsmittelausführungen 

für nicht stichhältig, hingegen die damit bekämpften Entscheidungsgründe des 

angefochtenen Urteils für 7.utreffend erachtet, kann es sich unter Hinweis auf 

deren Richtigkeit mit einer kur7.en Begründung seiner Beurteilung begnügen. 

Der § 417a ist nicht an7.uwenden." " 

2. Im Art. X Z. 31 hat die lit. c) zu lauten: 

"c) im Abs. 3 wird der zweite Satz durch folgende Sät7.e erset7.t: 

"Soweit das Revisionsgericht die Rechtsmittelausführungen für nicht stich

hältig, hingegen die damit bekämpften Entscheidungsgründe des ange

fochtenen Urteils für 7.utreffend erachtet, kann es sich unter Hinweis auf 

deren Richtigkeit mit einer kur7.en Begründung seiner Beurteilung begnügen. 

Die Beurteilung, daß eine geltend gemachte Mangelhaftigkeit oder Akten

widrigkeit (§ 503 Z. 2 und 3) nicht vorliegen, sowie die Zurückweisung einer 

außerordentlichen Revision (§ 505 Abs. 3) bedürfen keiner Begründung. Die 

Zurückweisung einer ordentlichen Revision wegen Fehlens einer erheblichen 

Rechtsfrage (§ 502 Abs. 1) kann sich auf die Ausführung der Zurückweisungs

gründe beschränken." " 
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